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Grundlage Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 

….„an dem Vorhaben Beteiligte sind über die 

Finanzierung aus ESF-Mitteln zu 

informieren“ (Art. 8, Abs. 4)

Informations- und Publizitätsmaßnahmen 

für die Öffentlichkeit



– Deutlicher Hinweis auf die Förderung des 

Projektes aus ESF-Mitteln

– Beispiele:
• Schriftverkehr

• Beschilderung

• Internetauftritt

• Poster

Informations- und Publizitätsmaßnahmen 

für die Öffentlichkeit



Logo                                           EU-Emblem

Hinweis: „Dieses Projekt (Veranstaltung/Publikation) wird aus Mitteln 

des Europäischen Sozialfonds und aus Mitteln des Landes Hessen 

gefördert"

Informations- und Publizitätsmaßnahmen 

für die Öffentlichkeit



Bei Verwendung weiterer Logos 

 EU-Emblem und ESF-Logo müssen mindestens in 

gleicher Größe und Farbigkeit auf gleicher Höhe 

dargestellt werden!

Informations- und Publizitätsmaßnahmen 

für die Öffentlichkeit



• Hinweis auf die Förderung aus ESF-Mitteln

– Auf allen Unterlagen und Bescheinigungen für die 

Teilnehmenden

– In den Projekträumen

– Auf Schriftstücken (Jahresbericht, Flyer etc.)

– bei Kontakt mit den Medien (Presse, Rundfunk, 

Fernsehen)

– Bei Veranstaltungen (Konferenzen, Seminare, 

Ausstellungen)

Informations- und Publizitätsmaßnahmen 

für die Öffentlichkeit



Verzeichnis der Begünstigten

• Veröffentlicht werden 

– der Zuwendungsempfänger

– Die Bezeichnung des Vorhabens

– Der Betrag der für das Projekt bereitgestellten 

öffentlichen Beteiligung

• Zu finden unter: www.esf-hessen.de

Informations- und Publizitätsmaßnahmen 

für die Öffentlichkeit

http://www.esf-hessen.de/
http://www.esf-hessen.de/
http://www.esf-hessen.de/


Danke für Ihre Aufmerksamkeit!


